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OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 3.6.2019 — Aktenzeichen: 29 U 203/18

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat sich damit auseinandergesetzt, ob
der einem Schwerbehinderten herstellerseits gewährte Rabatt beim Erwerb von
PKW bei der Berechnung des Schadens zu berücksichtigen ist oder nicht. Die
Differenzhypothese erfordere eine tatsächliche Schadensberechnung, wobei
freiwillige Zuwendungen Dritter an den Geschädigten nicht dem Schädiger zugute
kommen sollen und daher nicht schadensmindernd Berücksichtigung finden.

Leitsatz
Der Schaden für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs ist unter Berücksichtigung
eines Rabattes zu berechnen, den der Fahrzeughersteller Schwerbehinderten
generell gewährt. (amtlicher Leitsatz)

Sachverhalt
Anfang November 2017 erwarb die Klägerin einen Neuwagen, welcher nach einer
Woche bei einem Verkehrsunfall beschädigt wurde. Auf den Kaufpreis hatte die
Klägerin von dem Fahrzeughersteller einen Rabatt für Menschen mit Behinderung
i.H.v. 4.440,15 € (entsprechend 15 %) erhalten.

Einen solchen Preisvorteil gewährt der Fahrzeughersteller unter anderem Kunden
mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % für höchstens 2 Fahrzeuge
im laufenden Kalenderjahr, die nach der Lieferung mindestens 6 Monate lang
gehalten werden müssen.

Nach dem Unfall nahm die Klägerin eine Ersatzbeschaffung vor. Sie bestellte
erneut bei dem vorherigen Fahrzeughersteller ein Neufahrzeug und erhielt
wiederum einen Rabatt i.H.v. 15 % für Menschen mit Behinderung, entsprechend
4.720,50 €.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Rabattvorteil zum Schaden gehört und
von den Beklagten auszugleichen ist.

Hinweis:
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Der Sondernachlass und der behindertengerechte Umbau von Fahrzeugen werden
von dem Fahrzeughersteller unter anderem mit der Aussage beworben, das
Unternehmen trage dazu bei, den Alltag von Menschen mit Handicap zu
erleichtern. Die in Deutschland am Markt tätigen Autohersteller gewähren —
jedenfalls prozessual unstreitig — in unterschiedlichem Umfang und unter
unterschiedlichen Voraussetzungen beim Neuwagenkauf Rabatte zwischen 0 %
und 25 % für Menschen mit Behinderung. Die Preisnachlässe seien demnach teils
verhandelbar, teils modellabhängig und nur selten — wie bei dem streitrelevanten
Fahrzeughersteller — mit einem festen Prozentsatz bemessen.
Entscheidung
Für die Bemessung des Ersatzanspruchs sei nach der Differenzhypothese als
Ausgangspunkt die Vermögensentwicklung beim Geschädigten mit und ohne das
schädigende Ereignis zu bilanzieren.

Im Rahmen der Vorteilsausgleichung werden mit dem schädigenden Ereignis
zufließende Vorteile nach wertenden Gesichtspunkten in die Schadensbilanz mit
eingestellt. Anzurechnen sind demnach nur adäquat verursachte Vorteile und die
Anrechnung dürfe nicht zu einer unbilligen Entlastung des Schädigers führen.

Nicht schadensmindernd sind zunächst freiwillige Leistungen Dritter, wenn sie (wie
in der Regel üblich) nur dem Geschädigten zugute kommen sollen. Dies gilt z.B. für
Sammlungen für den Geschädigten, freiwillige Unterhaltsleistungen und freiwillige
Zuwendungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer. Außerdem sollen Vorteile aus
Verträgen, die nach dem Schadensfall entstehen, den Schadensersatzanspruch
nicht mindern.

Schadensmindernd anzurechnen sind hingegen Vorteile, die der Geschädigte ohne
besondere Anstrengung wieder erhalten kann. Hierzu gehören z.B. Rabatte für
Werksangehörige beim Erwerb eines Fahrzeuges.

Weil sich die Klägerin nach dem Unfall ein anderes Fahrzeug gekauft habe, sei bei
ihr kein Schaden in Höhe des Rabattes eingetreten. Zwar handele es sich bei dem
Rabatt um eine freiwillige Leistung Dritter, die nur unter besonderen Bedingungen
gewährt wird. Allerdings sei nicht festzustellen, dass vorrangig eine soziale
Funktion erfüllt werde oder eine freigebige Leistung vorliege. Solche Ansätze seien
dem gewerblichen Warenverkehr nämlich regelmäßig wesensfremd. Ebenso nahe
liegend sei, dass es sich um ein von einer sozialen Komponente mitbestimmtes
Element der Absatzförderung und der Kundenbindung handele.

Anders wäre es nach Ansicht des OLG zu bewerten, wenn die Klägerin nach dem
Unfall ein Fahrzeug ohne Rabatt, z.B. ein Gebrauchtfahrzeug, erworben hätte. In
diesen Fällen — so das OLG – wäre der Klägerin schon nach der reinen
Differenzhypothese der bei der Anschaffung des geschädigten Fahrzeugs erzielte
Rabatt als Schaden entstanden.

Anmerkung
Weil das verunfallte Fahrzeug nur eine Woche alt war (und wohl „neuwertig“ war),
durfte die Klägerin auf Neuwertbasis abrechnen. Das entspricht der herrschenden



Rechtsprechung (statt aller: LG Nürnberg-Fürth im Urteil vom 02. 12.2010, AZ: 8 O
4576/10; BGH im Urteil vom 09.06.2009, Az. VI ZR 110/08).

Entgegen der Ansicht des OLG Frankfurt ist nach hier vertretener Ansicht auch
dann der Rabatt zu berücksichtigen, wenn die Klägerin einen Gebrauchtwagen
(ohne Rabatt) gekauft hätte oder von einer Ersatzbeschaffung abgesehen hätte.
Zwar war die Klägerin Eigentümerin eines PKW, der einen höheren Listenpreis
besaß als sie bezahlt hatte. Aber nach den Grundsätzen der Naturalrestitution und
des Bereicherungsverbotes kann die Klägerin nur das fordern, was erforderlich ist,
den zuvor bestehenden Zustand wiederherzustellen. Bei einem Sachschaden gilt,
dass grundsätzlich die Kosten der Wiederbeschaffung einer gleichwertigen Sache
den Schadensumfang bestimmen (Grüneberg, in: Palandt, 77. Auflage 2018, § 249
Rn. 15). Dann wird man im Fall der tatsächlichen Ersatzbeschaffung das erneute
Beanspruchen des Vorteils abverlangen können (§ 254 Abs. 2 BGB) und auch bei
der fiktiven Abrechnung berücksichtigen müssen.

Falls vorgesorgt werden soll, dass die Klägerin nicht dadurch einen Schaden
erleidet, weil irgendwann der Rabatt gesenkt, abgeschafft oder von der Klägerin
„mengenmäßig“ ausgereizt würde, wäre der Feststellungsantrag auf Ersatz
zukünftiger Schäden das richtige Mittel der Wahl.
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SCHADENSERSATZ FÜR EIN
GRUNDSTÜCKSBESTANDTEIL
Michael Peus

OLG Zweibrücken, Urteil vom 10.4.2019 — Aktenzeichen: 1 U 101/17

Das OLG Zweibrücken führt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
Schadensersatz wegen Beeinträchtigungen wesentlicher Bestandteile (§ 94 BGB)
eines Grundstücks konsequent fort.

Nachdem der BGH im Urteil vom 27.01.2006, Az. V ZR 46/05, für Gehölz als
wesentlichen Bestandteil eines Grundstücks nach § 94 BGB entschieden hat, dass
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es keine eigenen Rechte haben kann (§ 93 BGB) und der BGH für die Berechnung
eines Schadens daher auf die Wertminderung des Grundstücks abgestellt hat (so
auch BGH im Urteil vom 25.01.2013, Az. V ZR 222/12), hat sich das OLG
Zweibrücken nun mit dem Schadensersatzanspruch für eine aus einem Gebäude
entfernte Theke auseinandergesetzt.

Leitsatz
Ein Grundstückseigentümer hat keinen Anspruch auf Ersatz der
Wiederherstellungskosten bei Beschädigung eines Grundstücksbestandteils (hier
eingebaute Verkaufstheke), sondern nur der Wertminderung des Grundstücks.
(amtlicher Leitsatz)

Sachverhalt
Eine Vermieterin verlangte Schadensersatz, nachdem eine fest eingebaute Theke
durch den Insolvenzverwalter der Mieterin aus dem vermieteten Gebäude entfernt
und für 30 EUR veräußert wurde. Diese 30 EUR hat die Vermieterin bereits von
dem Insolvenzverwalter erhalten.

Das Landgericht Zweibrücken hatte erstinstanzlich der Vermieterin Schadensersatz
in Höhe der fiktiv berechneten Wiederherstellungskosten (2.547,79 EUR)
zugesprochen.

Entscheidung
Das OLG Zweibrücken hob die erstinstanzliche Entscheidung auf.

Nach der Differenzhypothese ist der Schaden gemäß § 249 BGB durch einen
Vergleich zwischen der tatsächlichen Vermögenslage nach dem
haftungsbegründenden Ereignis einerseits und der hypothetischen Vermögenslage
ohne Schadensereignis andererseits zu berechnen.

Bei der fest eingebauten Theke handelte es sich um einen wesentlichen
Bestandteil des Grundstücks nach § 94 BGB, weil sie fest eingebaut war, so dass
sie nicht ohne erhebliche Beschädigung aus dem Gebäude entfernt werden konnte.
Weil die Verkaufstheke Bestandteil des Grundstücks war, konnte sie nicht
„Gegenstand eigener Rechte“ sein (§ 93 BGB).

Deshalb wurde der Schaden der Vermieterin grundstücksbezogen berechnet.
Entscheidend war die Differenz des „Verkehrs- bzw. Mietwerts der Räumlichkeiten“
vor und nach dem Abbau der Theke. Es sei — so das OLG — offensichtlich, dass
der Theke wertmäßig bei der Bestimmung des Verkehrs- bzw. Mietwertes der
Räumlichkeiten kein messbarer Wert zukomme und deshalb die gezahlten 30 EUR
ausreichten.
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BEWEISLASTUMKEHR ARZTHAFTUNGSRECHT
ANALOG
Stefan Möhlenkamp

BGH, Urteil vom 4.4.2019 — Aktenzeichen: III ZR 35/18

Die Beweislastgrundsätze des Arzthaftungsrechts können auf Sachverhalte des
allgemeinen Haftpflichtrechts übertragen werden. Mit Urteil vom 04.04.2019 hat
der BGH die Voraussetzungen hierfür im Fall einer unterlassenen Hilfeleistung im
Sportunterricht zusammengefasst und darüber hinaus konkretisiert, wann im
Amtshaftungsrecht nach § 839 BGB die Haftungsbeschränkung des § 680 BGB gilt.

Leitsatz
1. Bei pflichtwidrig unterlassenen Erste-Hilfe-Maßnahmen von Sportlehrern bei
einem Unglücksfall während des Sportunterrichts beschränkt sich die Haftung (§
839 BGB, Art. 34 Satz 1 GG) nicht auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, da das
Haftungsprivileg für Nothelfer (§ 680 BGB) nicht eingreift.

2. Bei grober Fahrlässigkeit sind in einem solchen Fall die im Arzthaftungsrecht
entwickelten Beweisgrundsätze bei groben Behandlungsfehlern
(Beweislastumkehr), die nach der Senatsrechtsprechung entsprechend bei grober
Verletzung von spezifisch dem Schutz von Leben und Gesundheit dienenden
Berufs- oder Organisationspflichten (Kernpflichten) gelten, nicht anwendbar, da es
sich bei der Amtspflicht der Sportlehrer zur Ersten Hilfe nicht um eine Haupt-,
sondern nur eine Nebenpflicht der Lehrkräfte handelt.

Sachverhalt
Der Kläger war Schüler der Schule X. Während des Sportunterrichts traten
Kopfschmerzen auf und er wurde ohnmächtig. Nach dem Notruf der Sportlehrer
stellten die eintreffenden Rettungssanitäter fest, dass der Kläger nicht mehr
atmete. Er musste wiederbelebt werden, nachdem er beim Eintreffen des
Notarztes bereits 8 Minuten ohne Eigenatmung und ohne jegliche
Laienreanimation bewusstlos gewesen ist. Anschließend wurde beim Kläger ein
hypoxischer Hirnschaden nach Kammerflimmern diagnostiziert, wobei die Genese
unklar war. Er behauptet, sein gesundheitlicher Zustand sei unmittelbare Folge des
erlittenen hypoxischen Hirnschadens wegen mangelnder Sauerstoffversorgung des
Gehirns infolge unterlassener Reanimationsmaßnahmen durch die beiden
Sportlehrer. Er nimmt das zuständige Land als Dienstherr der Sportlehrer wegen
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Amtshaftung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG auf immateriellen und materiellen
Schadensersatz in Anspruch.

Das Landgericht hat die Klage nach Vernehmung der Zeugen abgewiesen. Die
Berufung des Klägers hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Hiergegen
richtet sich die vom Senat zugelassene Revision des Klägers.

Entscheidung
Die Revision hatte Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz, da die Annahme der
Instanzgerichte, es fehle an ausreichenden Anknüpfungstatsachen für ein
Sachverständigengutachten zur Kausalitätsfrage der unterlassenen Hilfeleistung
der Lehrer für die Schäden, unzutreffend sei.

Abseits dieses Verfahrensfehlers hatte sich der Kläger entsprechend den im
Arzthaftungsrecht entwickelten Beweisgrundsätzen bei groben Behandlungsfehlern
darauf berufen, das Berufungsgericht hätte wegen der Vergleichbarkeit der
Interessenlage auch in seinem Fall eine Umkehr der Beweislast annehmen müssen.
Dem widerspricht der BGH zwar, macht jedoch umfassende Ausführungen dazu, in
welchen Fällen eine analoge Anwendung der Beweislastgrundsätze des
Arzthaftungsrechts zulässig ist:

Im Arzthaftungsrecht führt ein grober Behandlungsfehler, der geeignet ist, einen
Schaden der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, regelmäßig zur Umkehr
der objektiven Beweislast für den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem
Fehler und dem Gesundheitsschaden; § 630h Abs. 5 BGB. Diese Grundsätze gelten
nach der Rechtsprechung des BGH wegen der Vergleichbarkeit der Interessenlage
entsprechend bei grober Verletzung von Berufs- oder Organisationspflichten,
sofern diese, ähnlich wie beim Arztberuf, spezifisch dem Schutz von Leben und
Gesundheit anderer dienen. Wer eine solche besondere Berufs- oder
Organisationspflicht, andere vor Gefahren für Leben und Gesundheit zu bewahren,
grob vernachlässigt hat, kann nach Treu und Glauben die Folgen der Ungewissheit,
ob der Schaden abwendbar war, nicht dem Geschädigten aufbürden. Auch in
derartigen Fällen kann die regelmäßige Beweislastverteilung dem Geschädigten
nicht zugemutet werden. Der seine Pflichten grob Vernachlässigende muss daher
die Nichtursächlichkeit festgestellter Fehler beweisen, die allgemein als geeignet
anzusehen sind, einen Schaden nach Art des eingetretenen herbeizuführen (zB
Senat, Urteile vom 11.05.2017 — III ZR 92/16, BGHZ 215, 44 Rn. 24 und vom
23.11.2017 — III ZR 60/16, BGHZ 217, 50 Rn. 24). Im Urteil vom 23.11.2017 (aaO)
ging es um die Pflichten der Bäderaufsicht. Insoweit hat der Senat ausgeführt, dass
diese Pflichten wegen der dem Schwimmbetrieb immanenten spezifischen
Gefahren für Gesundheit und Leben der Badegäste besonders und in erster Linie
dem Schutz dieser Rechtsgüter dienen. Bei einer groben Verletzung dieser
„Kernpflichten“ ist dem Geschädigten die regelmäßige Beweislastverteilung nicht
mehr zuzumuten — also Beweislastumkehr analog zum Arzthaftungsrecht, weil
vergleichbare Interessenlage.Im Urteil vom 11.05.2017 ging es um einen
Hausnotrufvertrag, der in erster Linie gerade den Schutz von Leben und
Gesundheit der zumeist älteren und pflegebedürftigen Menschen bezweckte und



bei dem dieses Dienstleistungsangebot die zentrale Aussage eines
Werbeprospekts war. Auch dort wurde Vergleichbarkeit bejaht.

Selbst grob fahrlässige Versäumnisse von Lehrkräften, die in der Schule
überraschend mit einer Notsituation oder einem Unglücksfall konfrontiert werden,
sind nach Ansicht des BGH jedoch nicht vergleichbar mit ärztlichen
Pflichtverstößen wie groben Behandlungs- oder Diagnosefehlern beziehungsweise
schwerwiegenden Verstößen gegen die Regeln der ärztlichen Kunst im Rahmen
freiwillig übernommener Behandlungsverhältnisse.Denn die Hauptaufgabe der
Schule besteht in der Erziehung und Unterrichtung der ihr anvertrauten Schüler.
Bei der Durchführung dieser Aufgabe trifft die Schule zwar auch die Amtspflicht,
die Schüler zu beaufsichtigen, um sie im rechtlich und tatsächlich möglichen und
zumutbaren Umfang vor Schäden an Gesundheit und Vermögen zu bewahren. Die
daraus folgende Amtspflicht zur Ersten Hilfe bei Notfällen ist wertungsmäßig
jedoch nur eine die oben angesprochene Hauptpflicht begleitende Pflicht
beziehungsweise Nebenpflicht. Die Sportlehrer werden an der Schule nicht primär
oder in erster Linie — sondern vielmehr „auch“ — eingesetzt, um in Notsituationen
Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen zu können. Eine Verletzung dieser
Nebenpflicht, auch wenn sie grob fahrlässig erfolgt sein sollte, rechtfertigt keine
Beweislastumkehr in Anlehnung an die oben aufgeführten Fallgruppen.

Der Kläger bleibt somit in der Beweisplicht für die Kausalität (noch einzuholendes
Sachverständigengutachten).

Das beklagte Land hatte sich generell gegen eine Inanspruchnahme mit dem
Argument gewehrt, dass zugunsten der beteiligten Sportlehrer und damit des
Landes das Haftungsprivileg des § 680 BGB auch im Rahmen des § 839 BGB
eingreife. Nach § 680 BGB haftet der Geschäftsführer nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, wenn die Geschäftsführung die Abwendung einer dem
Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr bezweckt. Zwar ist in der
Rechtsprechung anerkannt, dass bei einer die Voraussetzungen einer
Geschäftsführung ohne Auftrag erfüllenden Nothilfe die Haftungsbeschränkung des
§ 680 BGB auch für einen konkurrierenden Anspruch aus § 823 BGB gilt. Der BGH
hatte im Rahmen der Frage einer analogen Anwendung des § 680 BGB auf
Amtshaftungsansprüche bereits entschieden, dass der Haftungsmaßstab des § 680
BGB nicht auf Amtspflichtverletzungen professioneller Nothelfer (z.B.
Berufsfeuerwehr) angewendet werden kann (vgl.: BGH, NJW 2018, 2723). Anders
bei einer spontan bei einem Unglücksfall Hilfe leistenden unbeteiligten Person, die
keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Hilfeleistung habe. Zwar seien die
Sportlehrer des Beklagten keine professionellen Nothelfer, bei denen — wie im
Bereich der öffentlich-rechtlich organisierten Gefahrenabwehr — die betroffene
Tätigkeit den Kernbereich ihrer öffentlich-rechtlich zugewiesenen Aufgaben bilde.
Gleichwohl verneint der BGH hier eine Anwendbarkeit des § 680 BGB. Denn
Sportlehrern obliegt ähnlich wie bei professionellen Nothelfern die Amtspflicht,
etwa erforderliche und zumutbare Erste-Hilfe-Maßnahmen rechtzeitig und in
ordnungsgemäßer Weise durchzuführen. Um dies zu gewährleisten, mussten die
Sportlehrer des beklagten Landes über eine aktuelle Ausbildung in Erster Hilfe
verfügen.Es wäre daher nicht angemessen, wenn der Staat einerseits die Schüler



zur Teilnahme am Sportunterricht verpflichtet, andererseits bei Notfällen im
Sportunterricht eine Haftung für Amtspflichtverletzungen der zur Durchführung des
staatlichen Sportunterrichts berufenen Lehrkräfte nur bei grober Fahrlässigkeit und
damit nur in Ausnahmefällen eintreten solle.

Etwas kurios ist an der Entscheidung, dass die für den Kläger zuständige
Unfallkasse den Vorfall nicht als Versicherungsfall nach § 8 Abs. 1 in Verbindung
mit § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII anerkannt hat. Dies leuchtet nicht ein. Eine auf
Anerkennung gerichtet Klage vor den Sozialgerichten hat der Kläger nicht erhoben.
Der Beklagte hat erstinstanzlich den Verzicht auf die nochmalige Eröffnung eines
sozialrechtlichen Verfahrens erklärt. Dies aller verwundert: Für den Kläger wäre es
günstig, den Unfall als Versicherungsfall anerkennen zu lassen. Er erhält dann
umfangreiche SVT-Leistungen wie z.B. eine lebenslange Verletztenrente. Auch der
Schädiger bzw. das Land hätte von einer Anerkennung profitiert, da er sich dann
auf ein Haftungsprivileg nach §§ 104, 105 SGB VII hätte berufen können.
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STURZ AUF DEM WOCHENMARKT – KEINE HAFTUNG
DER STADT

Oberlandesgericht Koblenz, Urteil vom 26.7.2018 — Aktenzeichen: 1 U 149/18

Stürzt ein Marktbesucher über eine unebene Pflasterung des Wochenmarktes, ist
häufig die Neigung sehr ausgeprägt, hierfür jemanden haftbar zu machen. Dies
verspricht häufig keinen Erfolg, wie auch diese Entscheidung des OLG Koblenz
zeigt.

Leitsatz
1. Der Verkehrssicherungspflichtige muss in geeigneter und in objektiv zumutbarer
Weise alle, aber auch nur diejenigen Gefahren ausräumen und erforderlichenfalls
vor ihnen warnen, die für den Benutzer, der die erforderliche Sorgfalt walten lässt,
nicht erkennbar sind und auf die er sich nicht einzurichten vermag.

2. Ein Fußgänger hat Niveauunterschiede und Unebenheiten im Bereich von
Straßen und Plätzen hinzunehmen. Eine Verkehrssicherungspflicht beginnt erst
dort, wo auch für den aufmerksamen Fußgänger eine Gefahrenlage völlig
überraschend eintritt oder nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Dabei sind
Niveauunterschiede von ca. 2 bis 3 cm vom Fußgänger regelmäßig hinzunehmen.

3. Die Verwendung von Natursteinpflaster — hier Basaltplatten und -pflaster —
stellt trotz seiner Unebenheiten und unterschiedlichen Fugenbreiten keine
Verletzung der Verkehrssicherungspflichten dar, wenn diese Gegebenheiten
deutlich zu erkennen sind.
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Sachverhalt
Eine Marktbesucherin stürzt auf dem Wochenmarkt der Stadt und verletzt sich
erheblich. Der Markt liegt in einer Straße, die mit alten Basaltsteinen gepflastert
ist. Es gibt teilweise Höhenunterschiede und Unregelmäßigkeiten. Dies ist der
Grund dafür, dass die Marktbesucherin gestürzt ist. Ihre Schmerzensgeldklage
gegen die Stadt hatte gleichwohl keinen Erfolg.

Entscheidung
Das OLG Koblenz verneint Ansprüche der klagenden Marktbesucherin.
Grundsätzlich obliege nach den einschlägigen Landesvorschriften der beklagten
Stadt die Pflicht, die Straßen zu unterhalten. Dazu gehört nicht nur die
Überwachung der Verkehrssicherheit , sondern auch, die öffentlichen
Verkehrsflächen möglichst gefahrlos zu gestalten und zu erhalten, sowie im
Rahmen des Zumutbaren alles zu tun, um den Gefahren zu begegnen, die den
Verkehrsteilnehmer aus einem nicht ordnungsgemäßen Zustand drohen.

Das OLG Koblenz zeigt deutlich die Grenzen auf. Die Verpflichtung bedeute nicht,
dass die Straße tatsächlich vollkommen gefahrlos sein müsse. Grundsätzlich
müsse nämlich der Straßenbenutzer sich vielmehr den gegebenen
Straßenverhältnissen anpassen und die Straße so hinnehmen, wie sie sich ihm
erkennbar darbietet.

Ein Fußgänger hat daher in gewissem Umfang Niveauunterschiede und
Unebenheiten im Bereich von Straßen und Plätzen hinzunehmen. Die
Verkehrssicherungspflicht beginne erst dort, wo auch für den aufmerksamen
Fußgänger eine Gefahrenlage völlig überraschend eintrete oder nicht ohne
Weiteres erkennbar sei. Ein Niveauunterschied von ca. 2 bis 3 cm des Bodenbelags
sei hierbei regelmäßig vom Fußgänger hinzunehmen. Die Verwendung von
Natursteinpflaster stelle trotz seiner Unebenheiten und unterschiedlichen
Fugenbreiten keine Verletzung der Verkehrssicherungspflichten dar, wenn diese
Gegebenheiten deutlich zu erkennen sind. Auf erkennbar unebenen und holprigen
Flächen könne eine höhere Aufmerksamkeit des Fußgängers erwartet werden. Das
OLG verneinte damit eine Haftung der Stadt.
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VERDIENSTAUSFALL

Brandenburgisches Oberlandesgericht , Urteil vom 6.2.2018 — Aktenzeichen: 2 U
44/16

Steht eine unfallabhängige Erwerbsminderung im Raum, muss der Schädiger
konkrete, dem Verletzen noch zugängliche Arbeitsplätze aufweisen, um einen
Mitverschuldenseinwand nach § 254 Abs. 2 BGB führen zu können. Pauschales
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Behaupten genügt nicht.

Entscheidung
Das OLG führt noch einmal plastisch auf, welche Anforderungen der Schädiger
erfüllen muss, um ein unterlassenes, fiktives Gehalt im Wege des Mitverschuldens
anführen zu können und beantwortet dabei zudem, ob er sich hierzu „unters
Messer“ legen muss:

Der Geschädigte muss im Rahmen seiner Pflicht zur Geringhaltung des Schadens
(§ 254 BGB) die ihm verbliebene Arbeitskraft in zumutbarer Weise gewinnbringend
nutzen.

Ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht nach § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB
liegt aber nicht schon darin, dass der Geschädigte es unterlassen hat, sich einer
Operation zur Beseitigung seiner körperlichen Beeinträchtigungen zu unterziehen.
Das kann nur dann der Fall sein, wenn die Operation einfach und gefahrlos ist,
wenn sie nicht mit besonderen Schmerzen verbunden ist und wenn sie die sichere
Aussicht auf Heilung oder wesentliche Besserung bietet. Für die Zumutbarkeit
einer solchen Operation reicht es hingegen keineswegs aus, dass sie aus ärztlicher
Sicht unter Abwägung ihrer Chancen und Risiken zu empfehlen ist und
dementsprechend dem Verletzten von (ggfls. auch mehreren) Ärzten angeraten
wird; eine medizinische Operationsindikation allein genügt nicht.

Die Verpflichtung zur Verwertung der Arbeitskraft setzt ferner voraus, dass der
Verletzte überhaupt die Möglichkeit hat, die verbliebene Arbeitskraft
gewinnbringend einzusetzen. Ob ihm insoweit ein Verstoß gegen die
Schadensminderungspflicht vorzuwerfen ist, gehört indessen zur Beweislast des
Schädigers. Dieser muss infolgedessen darlegen und beweisen, ob und in welchem
Umfang der Geschädigte eine andere zumutbare Tätigkeit hätte ausüben können.
Es ist Sache der Beklagten darzulegen, welche Art von Arbeiten der Kläger — unter
Berücksichtigung des arbeitsärztlichen Gutachtens aber auch der beruflichen
Entwicklung des Geschädigten und der Arbeitsmarktsituation — ausüben könne.
Dem genügt nicht, wenn lediglich ausgeführt wird, die behaupteten und unter
Beweis gestellten privaten körperlichen Tätigkeiten des Geschädigten ließen den
Schluss zu, der Geschädigte sei in der Erwerbstätigkeit allenfalls mit „X“ %
gemindert und könne daher mit „Y“ % seiner Arbeitskraft auf dem freien
Arbeitsmarkt beschäftigt werden.

Es bedarf konkreten Vortrages dazu, welche konkret auf die Verletzungen des
Geschädigten bezogenen Arbeiten mit welchen Verdienstaussichten tatsächlich in
Betracht kämen.

Es müssen also konkrete Berufe mit konkreten Gehältern als zumutbar und
erreichbar dargestellt werden. Hieran fehlt es leider zu oft, so dass § 254 BGB von
vornherein ausscheidet.
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VERJÄHRUNG

OLG Frankfurt , Urteil vom 3.11.2017 — Aktenzeichen: 8 U 239/16

Zu den inhaltlichen Anforderungen an die die Verjährungshemmung beendende
positive Entscheidung des Versicherers:

Leitsatz
Auch eine anspruchsbejahende positive Erklärung des Versicherers kann eine
endgültige Entscheidung i.S.d. § 115 Abs. 2, S. 3 VVG sein. Ein Anerkenntnis, das
gem. § 212 BGB zu einem Neubeginn der Verjährung des Gesamtanspruchs zu
führen vermag, ist einer die Verjährungshemmung des § 115 VVG beendenden
Entscheidung nicht ohne weiteres gleichzusetzen. Dem Geschädigten muss neben
dem Anerkenntnis umfassend und endgültig Klarheit über die
Einstandsbereitschaft des Versicherers hinsichtlich aller in Betracht kommenden
Schadenspositionen geben sein.

Sachverhalt
Der verklagte Kfz-Haftpflichtversicherer erklärte gegenüber dem Geschädigten
schriftlich:

„Ganz abgesehen davon, dass für uns der weitere Verlauf bisher nicht zu ersehen
ist, da Sie uns bis heute keine entsprechende
Schweigepflichtentbindungserklärung mit konkreter Benennung des
erstbehandelnden Krankenhauses und der behandelnden Ärzte, trotz Aufforderung
mit Schreiben vom 21.09.07 u. 02.10.07, übersandt haben, kommt bei einer selbst
schweren Sprunggelenksverletzung mit Arthrose u. Dauerfolgen nach der Rspr.
nicht die Zahlung einer Schmerzensgeldrente in Betracht.

Eine Schmerzensgeldrente kommt nur in Betracht, wenn ein wichtiges Glied oder
Sinnesorgan verloren wurde und die Beeinträchtigung der Lebensführung sich
ständig äußerst schmerzlich fortsetzt. Es muss sich um ganz massive
Dauerschäden handeln, wie dies z.B. im Falle von Querschnittslähmungen o. sehr
schweren Schädelhirntraumen der Fall ist […].

Dies alles ist hier definitiv und glücklicherweise für Ihren Mandaten nicht der Fall.
Um hier diese Angelegenheit doch noch einer vernünftigen außergerichtlichen,
vergleichsweisen Regelung zuzuführen, ohne Ihren Mandaten durch
Klageerhebung bereits jetzt u. erst recht im Hinblick auf die Ihrerseits geäußerte,
in keiner Weise haltbare Auffassung zur Schmerzensgeldrente, sinnlose
Prozesskosten aufzubürden, schlagen wir vor, dass Sie nun zunächst die
entsprechenden behandelnden Ärzte benennen, incl. Erstbehandlung u. die
diesbezüglichen Enbindungserklärungen übersenden. Wir werden sodann
umgehend die entsprechenden ärztlichen Gutachten in Auftrag geben u. Ihnen
nach Zugang Durchschriften übersenden.
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In Hinblick auf die Haftungsfrage steht fest, dass Ihr Mandant zum Unfallzeitpunkt
keinen Führerschein hatte. Hier müssen wir um Darlegung bitten, ob er grds. nicht
im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, oder ob ihm diese entzogen wurde,
wenn ja aus welchen Gründen. In letzterem Fall müssen wir um Vorlage des
dazugehörigen Führungszeugnisses mit dem entsprechenden Auszug aus dem
Bundeszentralregister bitten.

Zur Höhe haben wir die bisher geltend gemachten materiellen Positionen auch
bereits mit insgesamt 415,78 € abgerechnet. bald uns die obigen Nachweise
Ihrerseits übersandt werden, werden [wir] diese demgemäß, aufgrund der sich
sodann ergebenden Haftungsquote, anrechnen bzw. bei nicht gegebener
Eignungseinschränkung voll erstatten.

Im Hinblick auf das Schmerzensgeld hat Ihr Mandant zum Unfallzeitpunkt eine
Motorradhose u. insbesondere keine Motorradstiefel getragen. Im Hinblick auf die
getragenen Stiefel müssen wir zunächst um Übersendung eines Lichtbildes bitten,
da hier zu prüfen ist, ob diese dieselbe Schutzfunktion erfüllen [wie]
Motorradstiefel, letztlich trat hier gerade eine Sprunggelenksverletzung ein. Wir
verweisen hierzu auf die Rspr. […], wonach bei nicht entsprechender
Schutzkleidung ein angemessener Abschlag beim Schmerzensgeld zu
berücksichtigen ist.

Gegenwärtig wollen wir Ihnen zunächst einen weiteren durch uns frei
verrechenbaren Vorschuss für Ihren Mandaten von 3.500,00 € übersenden, damit
bestehen insgesamt dieser Sache durch uns frei verrechenbare Vorschüsse von
5.000,00 €.

Nach Vorlage der weiteren Unterlagen, sowie dem Zugang der sodann noch
einzuholenden ärztlichen Gutachten werden wir umgehend abschließend auf die
Haftungsfrage zurückkommen, sowie die materiellen Positionen abrechnen und
Ihnen auch einen, den Verletzungen angemessenen Vorschlag für das
Schmerzensgeld machen, unter Berücksichtigung eines immateriellen Vorbehaltes,
soweit dies gewünscht wird.“

Entscheidung
Nach § 115 Abs. 2, S. 3 VVG ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen
Entscheidung des Versicherers gehemmt, wenn der Anspruch des Dritten bei dem
Versicherer angemeldet wurde.

Dabei kann nicht nur eine ablehnende, sondern auch eine anspruchsbejahende
positive Erklärung des Versicherers eine Entscheidung im obigen Sinne darstellen.

Jedoch können nur solche positiven Bescheide als ausreichende Entscheidung
gewertet werden, die eine klare und umfassende Erklärung des Versicherers
aufweisen. Dabei hängt die Wertung, ob eine Erklärung des Versicherers den
insoweit maßgeblichen Anforderungen genügt, wesentlich von der Würdigung der
Umstände des Einzelfalls ab. Indes kann die Verjährungshemmung nur dann ihr
Ende finden, wenn dem Anspruchsteller durch die Erklärung zweifelsfreie Klarheit



über die Haltung des Haftpflichtversicherers des Schädigers gegenüber seinen
Forderungen als Grundlage für die sachgerechte Durchsetzung seiner Ansprüche
verschafft wird. Im Hinblick auf den Schutzzweck beendet eine positive
Entscheidung des Versicherers die Verjährungshemmung daher nur dann, wenn
der Geschädigte aufgrund dieser Entscheidung sicher sein kann, dass auch
künftige Forderungen aus dem Schadensfall freiwillig bezahlt werden, sofern der
Anspruchsteller die entsprechenden Schadensposten der Höhe nach ausreichend
belegt.

Zwar kann in der vorbehaltlosen Ersatzleistung auf einzelne Schadenspositionen
ein Anerkenntnis im Sinne des § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB liegen. Ein derartiges
Anerkenntnis, das zu einem Neubeginn der Verjährung des Gesamtanspruchs zu
führen vermag, ist aber einer die Verjährungshemmung des § 115 VVG
beendenden Entscheidung nicht ohne weiteres gleichzusetzen. Die zum Wegfall
der Verjährungshemmung führende anspruchsbejahende Erklärung des
Versicherers muss nicht nur ein Anerkenntnis im Sinne des § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB
umfassen, sondern dem Geschädigten auch umfassend und endgültig Klarheit über
die Einstandsbereitschaft des Versicherers hinsichtlich aller in Betracht
kommenden Schadenspositionen geben.

Das Schreiben der Beklagten ließ nach Ansicht des OLG nicht mit der gebotenen
Klarheit erkennen, ob die Beklagte auch alle künftigen angesichts der Verletzungen
des Klägers noch zu gewärtigenden Schadensposten, die bisher nicht Gegenstand
der Abrechnung waren, zu ersetzen bereit sein wird. Es reiche nicht aus, wenn der
Kläger aufgrund des Schreibens wohl davon ausgehen konnte, dass eine zumindest
anteilige Haftung der Versicherungsnehmerin der Beklagten nicht mehr bestritten
werde. Die Beklagte werde dadurch auch nicht unbillig belastet, denn sie hatte es
in Kenntnis der Unfallfolgen des Klägers und der darauf beruhenden
wahrscheinlichen weiteren Schadenspositionen selbst in der Hand, die Verjährung
durch eine formwahrende und eindeutige Erklärung wieder in Lauf zu setzen.

Auch Verwirkung läge nicht vor, da eine bloße Untätigkeit des Klägers während
eines längeren Zeitraumes keineswegs zu der Annahme rechtfertige, der
schriftliche Bescheid sei überflüssig und sinnlos, mit ihm könne der Kläger
billigerweise nicht mehr rechnen.
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VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT AN BAUSTELLEN

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 17.7.2017 — Aktenzeichen: 6 U 18/17

An Baustellen muss man mit damit rechnen, dass Werkzeug herumliegt. Stolpert
jemand über eine abgelegte Schüppe, fehlt es schon an der Realisierung des
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Tatbestands einer Verkehrssicherungspflichtverletzung.
Leitsatz

Keine Verkehrssicherungspflicht eines Gartenbauunternehmers, der im Zuge von
Arbeiten im Grenzbereich zweier Grundstücke Werkzeug in gut erkennbarer Weise
und mit dem Einverständnis des Nachbarn auf dessen Grundstück ablegt.

Sachverhalt
Die Klägerin macht Schadensersatzansprüche wegen behaupteter
Verkehrssicherungspflichtverletzungen nach einem Sturz vom 04.03.2015 geltend.
Der inzwischen verstorbene Ehemann der Beklagten zu 1), die dessen Alleinerbin
ist, führte im Auftrag des Nachbarn der Klägerin im Bereich der Grundstücksgrenze
mit seinen Mitarbeitern, den Beklagten zu 2) und 3), Gartenbauarbeiten durch. Die
im Jahr 1933 geborene Klägerin, für die der Ehemann der Beklagten zu 1) in der
Vergangenheit ebenfalls wiederholt gearbeitet hatte, kam hinzu, um mit diesem
anstehende Arbeiten auf ihrem eigenen Grundstück zu besprechen. Im Laufe
dieses Gespräches stürzte die Klägerin über eine am Boden liegende Schüppe des
Ehemannes der Beklagten zu 1) und verletzte sich.

Die Klägerin verlangt u.a. Schmerzensgeld. Die darauf gerichtete Klage hat das
Landgericht abgewiesen und ausgeführt: Es fehle bereits an der Verletzung einer
Verkehrssicherungspflicht. Die Baustelle sei für die Klägerin als Nachbarin ohne
weiteres als Gefahrenstelle erkennbar gewesen. Wenn die Klägerin sich dann in
diesen als gefahrträchtig erkennbaren Bereich begeben habe, hätten die Beklagten
damit rechnen dürfen, dass sie im eigenen Interesse mit Vorsicht agiere.
Erschwernisse, die bereits mit beiläufigem Blick erkennbar seien und durch eine
besonders vorsichtige Gehweise ausgeglichen werden könnten, müssten
hingenommen werden. Entgegen dem schriftsätzlichen Vortrag der Klägerin sei
auch nicht feststellbar gewesen, dass die Gerätschaften während des Gespräches
der Klägerin mit dem Ehemann der Beklagten zu 1) unmittelbar hinter der Klägerin
abgelegt worden seien.

Entscheidung
Die Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg. Die Klägerin hat nach Ansicht des OLG
Hamm eine ihre Klageforderung stützende Pflichtverletzung der Beklagten bereits
nicht hinreichend substantiiert vorgetragen. Daher bestehen die geltend gemachte
Ansprüche weder wegen einer Verletzung von Verkehrssicherungspflichten nicht.
Allein aus dem unstreitigen Sachverhalt, dass die Klägerin über eine – ggf.
teilweise auf dem Grundstück der Klägerin liegende – Schaufel gestürzt ist, ergibt
sich noch nicht das Vorliegen eines objektiv verkehrswidrigen Zustandes. Das
Landgericht hat insbesondere zutreffend angenommen, dass die den Ehemann der
Beklagten zu 1) treffende Verkehrssicherungspflicht nicht so weit ging, dass er
gehalten gewesen wäre, Schaufeln etc. von der Baustelle zu räumen.

Derjenige, der eine Gefahrenlage – gleich welcher Art – schafft, ist grundsätzlich
verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine
Schädigung anderer möglichst zu verhindern. Die rechtlich gebotene
Verkehrssicherung umfasst diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und



verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und
ausreichend hält, um andere vor Schäden zu bewahren. Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass nicht jeder abstrakten Gefahr vorbeugend begegnet werden
kann. Ein allgemeines Verbot, andere nicht zu gefährden, wäre utopisch. Eine
Verkehrssicherung, die jede Schädigung ausschließt, ist im praktischen Leben nicht
erreichbar. Haftungsbegründend wird eine Gefahr erst dann, wenn sich für ein
sachkundiges Urteil die naheliegende Möglichkeit ergibt, dass Rechtsgüter anderer
verletzt werden. Deshalb muss nicht für alle denkbaren Möglichkeiten eines
Schadenseintritts Vorsorge getroffen werden. Es sind vielmehr nur die
Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Schädigung anderer tunlichst
abzuwenden. Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ist genügt, wenn im Ergebnis
derjenige Sicherheitsgrad erreicht ist, den die in dem entsprechenden Bereich
herrschende Verkehrsauffassung für erforderlich hält. Daher reicht es
anerkanntermaßen aus, diejenigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die ein
verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und gewissenhafter Angehöriger der
betroffenen Verkehrskreise für ausreichend halten darf, um andere Personen vor
Schäden zu bewahren, und die ihm den Umständen nach zuzumuten sind.

Anhand dieses Maßstabes hat das Landgericht zutreffend auf die Erkennbarkeit der
Baustellensituation und der verwendeten Gerätschaften abgestellt. Die Frage der
Erkennbarkeit der Gefahr ist entgegen der Argumentation der Berufung nicht nur
hinsichtlich des Mitverschuldens – für das der Schädiger die Beweislast trägt – von
Bedeutung, sondern bestimmt bereits den Umfang der erforderlichen
Vorkehrungen und damit den objektiven Umfang der Verkehrssicherungspflicht.
Der Senat teilt die Bewertung des Landgerichts, dass in der konkreten Situation
keine weitergehenden Schutzmaßnahmen erforderlich waren. Es handelte sich um
eine gut erkennbare Baustelle. Soweit in anderen Situation wie beispielsweise in
den Geschäftsräumen von Einzelhandelsunternehmen oder bezogen auf
Versorgungsleitung auf einer Kirmes besonders strenge Anforderungen an die
Verkehrssicherung gestellt werden, beruht dies auf der gewollten besonderen
Ablenkung der Kunden bzw. Besucher. Im Bereich einer Kirmes wird das Stolper-
und Sturzrisiko des Fußgängers deutlich erhöht. Dem kann dieser nur dadurch
entgegenwirken, dass er seinen Blick in kurzen Abständen nicht nur nach vorne,
sondern nach unten unmittelbar vor ihm richtet. Das wird aber in der konkreten
Situation dadurch erschwert, dass das Kirmesgeschehen in kurzfristigen Abständen
wechselnde Attraktionen bietet, die das Augenmerk der Kirmesbesucher bewusst
und beabsichtigt auf sich ziehen sollen, so dass dessen Aufmerksamkeit
hinsichtlich des vor ihm liegenden Bodenbereiches stark eingeschränkt ist. Mit
einer solchen Situation ist die konkrete Situation der vom Ehemann der Beklagten
betriebenen Baustelle nicht zu vergleichen. Es bestand daher keine Verpflichtung,
die im Baustellenbereich vorhandenen Werkzeuge beiseite zu räumen oder
besonders zu sichern, weil sich die Klägerin – freiwillig – in diesen Bereich begeben
hat, um mit dem Ehemann der Beklagten zu 1) zu sprechen.

Da eine Haftung der Beklagten bereits am Fehlen einer Pflichtverletzung scheitert,
kommt es auf die weiteren mit der Berufungsbegründung vorgebrachten
Einwendungen der Klägerin nicht an. Die Berufung bietet keine Aussicht auf Erfolg.
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KAUSALITÄTSNACHWEIS BEI DER
SACHVERSTÄNDIGENHAFTUNG

OLG Saarbrücken, Urteil vom 23.11.2017 — Aktenzeichen: 4 U 26/15

Sachverhalt
Der Kläger wurden wegen mehrfachen, teils schweren sexuellen Missbrauchs von
Kindern zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Die beklagte
Sachverständige hatte im Strafverfahren ein schriftliches aussagepsychologisches
Gutachten erstattet und dieses mündlich erläutert. Im Gutachten wurden die
Angaben der geschädigten Zeugin mit hoher Wahrscheinlichkeit als glaubhaft
eingestuft. Der BGH hat die Revision des Klägers als unbegründet angesehen
(Beschluss vom 16.11.2004, Az.: 4 StR 431/04). Die daran anknüpfenden
Wiederaufnahmeanträge des Klägers waren alle erfolglos.

Im Jahr 2005 erhob die geschädigte Zeugin vor dem LG Saarbrücken eine
Schmerzensgeldklage, die jedoch abgewiesen wurde. Die Einschätzung der
Beklagten zur Glaubhaftigkeit der Aussage wurde dort nicht geteilt. Auf die
Berufung der Zeugin wurde durch das OLG Saarbrücken ein weiteres
Sachverständigengutachten eingeholt. Ein neuer Sachverständiger gelangte zu
dem Ergebnis, dass die Angaben der Zeugin nicht als erlebnisbegründet und nicht
als glaubhaft einzuschätzen seien.

Nach einem dritten Wiederaufnahmegesuch wurde der Kläger am 07.11.2013 vom
Schöffengericht des Amtsgerichts Neuenkirchen freigesprochen, nachdem die
Geschädigte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatte.

Wegen des unberechtigten Freiheitsentzuges hat der Kläger die Beklagte als
Sachverständige in Anspruch genommen.

Entscheidung
Das OLG Saarbrücken hat eine Haftung der beklagten Sachverständigen gem. §
839 a BGB bestätigt; diese habe grob fehlerhaft ein unrichtiges Gutachten
erstattet.

Nach Auffassung des OLG Saarbrücken hat dies auch zu einem Schaden geführt.
Allerdings hat sich das OLG Saarbrücken nicht der Auffassung des Landgerichts
angeschlossen, allein bei Erstattung eines anderen Gutachtens hätten die Richter
in erster Instanz anders entschieden und den Kläger freigesprochen. Nach
Auffassung des OLG Saarbrücken hat das Regressgericht nicht im Rahmen einer
rein kausalen Betrachtungsweise aufzuklären, wie das damals beteiligte Gericht
tatsächlich geurteilt hätte, wenn es nicht zu einer unrichtigen Gutachtenerstattung
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gekommen wäre; es hat insbesondere nicht auf die Sicht der im Strafprozess
gegen den Kläger erkennenden Richter abzustellen und solche schon gar nicht als
Zeugen zu vernehmen.

Stattdessen ist der Kausalverlauf danach zu beurteilen, welchen Verlauf die Dinge
bei pflichtgemäßem Verhalten genommen hätten; das Regressgericht müsse selbst
prüfen, wie das Vorverfahren richtigerweise hätte entschieden werden müssen und
dafür notfalls Beweis erheben. Damit sollen nach Auffassung des OLG Saarbrücken
im Prozess gegen einen Sachverständigen oder eine Sachverständige gem. § 839 a
BGB die gleichen Grundsätze gelten wie im Rahmen der Anwaltshaftung; insofern
sei der materiellen Gerechtigkeit Vorrang vor der wirklichen Kausalität zu
gewähren.

Darüber hinaus hat das OLG Saarbrücken festgehalten, dass dem Kläger im Wege
des Schadensersatzes nicht mehr zugesprochen werden darf, als das, worauf er
rechtmäßig einen Anspruch hatte.

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist das OLG Saarbücken dazu gelangt, dass
der Kläger bei pflichtgemäßer Begutachtung durch die Beklagte freizusprechen
gewesen wäre und die ihm entstandenen Beeinträchtigungen von ihr zu ersetzen
sind. Das Berufungsgericht hat diesbezüglich selbst Beweis erhoben und kam zu
dem Schluss, dass die Aussage der Geschädigten Zeugin nicht als glaubhaft
anzusehen ist. Selbst die geschädigte Zeugin wurde noch einmal als solche
vernommen, wobei ihre Angaben im Detail jedoch im Widerspruch zu den früheren
Befragungen standen. Der Senat hat hieraus den Rückschluss gezogen, dass ohne
die Aussage der Zeugin eine Verurteilung nicht erfolgt wäre, so dass der Kläger im
Ergebnis freizusprechen gewesen wäre.
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OHNE VERFÜGUNGSGEWALT KEINE
VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT–ODER EIGENTUM
VERPFLICHTET NICHT IMMER

BGH, Urteil vom 13.6.2017 — Aktenzeichen: VI ZR 395/16

Wird dem Verkehrssicherungspflichtigen die tatsächliche Verfügungsgewalt
entzogen, verbleibt keine, auch keine reduzierte, Verkehrssicherungspflicht bei
dem zunächst Sicherungspflichtigen. Vielmehr ist für die haftungsrechtliche
Zuordnung entscheidend, wer in der Lage ist, die erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen.

Leitsatz
Wird dem zunächst Verkehrssicherungspflichtigen mittels einer hoheitlichen
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Maßnahme (hier: vorzeitige Besitzeinweisung nach § 18 f FStrG) die tatsächliche
Verfügungsgewalt über ein Grundstück gegen oder ohne seinen Willen entzogen
und verbleibt bei ihm infolge dieses Entzugs nur noch eine rein formale
Rechtsposition im Sinne einer vermögensrechtlichen Zuordnung (Eigentum), so
reicht dies für die Begründung einer deiktischen Haftung für die vom Grundstück
ausgehende Gefahr nicht aus.

Es verbleibt in solchen Fällen auch kein Raum für eine reduzierte
Verkehrssicherungspflicht in Form von Überwachungspflichten.

Sachverhalt
Durch einen Windstoß fiel im Jahr 2012 ein Ast von einem Baum, welcher auf dem
Grundstück der Beklagten stand, auf den auf einer Parkfläche abgestellten Pkw des
Klägers. Ab Anfang 2010 war die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die
Streithelferin, gemäß § 18 f FStrG in den Besitz des Grundstücks der Beklagten
eingewiesen worden.

Nachdem der Kläger in erster Instanz obsiegte, wurde die Entscheidung in der
Berufungsinstanz aufgehoben. Daher verfolgt der Kläger mit der Revision die
Erstattung seiner Reparaturkosten weiter. Jedoch hat die Revision keinen Erfolg.

Entscheidung
Eine Enteignung hat dem BGH Anlass gegeben, nochmal die Grundsätze der
Verkehrssicherungspflichten, insbesondere bei einer Übertragung derselben,
darzustellen.

Daher hebt der BGH hervor, dass grundsätzlich derjenige, der in seinem
Verantwortungsbereich eine Gefahrenlage schafft oder andauern lässt, die
Verpflichtung hat, die notwendigen und zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um
andere vor Schäden zu bewahren. Somit hat derjenige, der über die
Verfügungsgewalt über ein Grundstück verfügt, soweit möglich und zumutbar
dafür Sorge zu tragen, dass von dort stehenden Bäumen keine Gefahr für andere
Rechtsgüter ausgeht. Der Gefahrenbereich umfasst selbstverständlich nicht nur
das Grundstück selbst, sondern auch etwa angrenzende öffentliche
Verkehrsflächen oder private Nachbargrundstücke.

Delegiert der Verkehrssicherungspflichtige diese Aufgabe auf einen Dritten, so trifft
grundsätzlichen den Dritten die Verkehrssicherungspflichtig, auch wenn er nicht
zwingend unmittelbarer Besitzer wird. Allerdings führt der Übergang nicht zu einer
vollständigen Befreiung des ursprünglichen Sicherungspflichtigen. Vielmehr trifft
ihn dann eine Überwachungspflicht. Hierbei ist irrelevant, ob die
Verkehrssicherungspflicht vertraglich vom Dritten übernommen worden ist oder
der Dritte die Aufgabe im Wissen des eigentlich Sicherungspflichtigen
übernommen hat.

Abzugrenzen von dieser Konstellation sind jedoch Fälle, in welchen dem
ursprünglich Verkehrssicherungspflichtigen die Verfügungsgewalt über die
Gefahrenquelle gegen oder ohne seinen Willen entzogen worden ist. Ähnlich wie



im Fall einer Zwangsverwaltung verbleibt auch im vorliegenden Fall lediglich die
formale Eigentümerstellung des ursprünglich Verkehrssicherungspflichtigen. Durch
die hoheitliche Verwaltung wird das Eigentum soweit zurückgedrängt, dass dem
Eigentümer eine Gefahrenabwehr nicht möglich ist, da durch die Besitzeinweisung
nach § 18 f IV 4 FStrG der Besitz vollständig auf den Träger der Straßenbaulast
übertragen wird. Eine Überwachung durch den Eigentümer ist in diesen Fällen
eben so wenig erforderlich, wie ein Hinweis.

Auf die Frage, ob der Beklagte darauf vertrauen durfte, dass eine kompetente und
sachkundige öffentlich-rechtliche Körperschaft für die Verkehrssicherung ab der
Einweisung zuständig gewesen ist, kommt es daher nicht mehr an.
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NACHRÜSTPFLICHT

LG Kempten, Urteil vom 17.7.2017 — Aktenzeichen: 51 S 644/17

Leitsatz
Die Fürsorgepflicht des Vermieters einer Tiefgarage begründet eine
Nachrüstungspflicht bei Tiefgaragentoren, die den Sicherheitsstandards nach DIN
EN 13 241-1 nicht mehr entsprechen. Dies bedeutet, dass der Vermieter bei
Änderungen von Sicherheitsvorschriften nicht sofort reagieren muss, dennoch aber
durch positives Tun gefordert ist, die Mietsache so zu erhalten, dass dem Mieter
kein Schaden entsteht bzw. Gefahren für das Eigentum des Mieters verhindert oder
abgewendet werden.

Entscheidung
Das LG erkennt einen fortbestehenden Bestandsschutz der Toranlage wegen ihrer
damaligen vorschriftsgemäßen Errichtung nicht an. Es gehöre zur
Verkehrssicherungspflicht des Vermieters, bei Änderungen von
Sicherheitsvorschriften zwar nicht sofort reagieren zu müssen. Sind jedoch seit der
Änderung mehr als 10 Jahre vergangen, sei es angezeigt, eine entsprechende
Nachrüstungspflicht des Vermieters zu fordern. Im übrigen hat das Erstgericht
zutreffend ausgeführt, dass es dem Vermieter bei den zu erwarten den Kosten
zumutbar ist, die Nachrüstung vorzunehmen. Im Rahmen der Fürsorgepflicht sei
nicht nur eine regelmäßige Wartung des Tores durch eine Fachfirma gefordert,
sondern auch eine Überprüfung des Tores auf die aktuelle Verkehrssicherheit. Im
konkreten Fall des LG mag als weiteres Argument hinzugekommen sein, dass die
Toranlage bereits nicht mehr dem ursprünglichen Bestand aus dem Jahr 1976
entsprach, sondern bereits mehrmals Neuerungen vorgenommen wurden. Dies
zeige, dass sich auch der Vermieter in der Vergangenheit der Tatsache bewusst
gewesen sei, dass neue Sicherheitsstandards in die Anlage einzubauen sind.
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Allerdings gibt es einen Mitschuldner: Denn gegebenenfalls hätte die
Wartungsfirma bei der Wartung auf die neuesten Sicherheitsvorschriften und eine
etwaige Nachrüstung des Tores hinweisen müssen. Sollten die se Hinweise
unterlassen worden sein, hat sich dieses Verschulden die Beklagte gern. § 278 BGB
zurechnen zu lassen — Streitverkündung.
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